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Homepage ein „Abspeichern“ der Erklärung im vorge-
nannten Sinne zu bejahen sein, denn es kann keinen 
Unterschied machen, ob dem Empfänger eine E-Mail 
zugeht, die auf dem Server des E-Mail-Providers ge-
speichert wird, oder für ihn eine Ja/Nein-Erklärung auf 
einer sonstigen Website, die der Empfänger zum Emp-
fang bereitstellt, hinterlegt wird (ähnlich jurisPK-BGB/
Junker, 9. Aufl . 2020, § 126b Rn. 40).

Die Erklärung muss dem Empfänger dabei dauerhaft 
und unveränderlich zur Verfügung stehen (BeckOK-
BGB/Wendtland, Std.: 1.5.2020, § 126b Rn. 9). Inwie-
weit dieses Merkmal bei einer sog. Doodle-Umfrage 
erfüllt ist, vermögen wir nicht abschließend zu beurtei-
len. Es erscheint uns jedoch naheliegend, dass man über 
entsprechende Einstellungen – jedenfalls ab einem be-
stimmten Zeitpunkt – eine Bearbeitung der Erklärung 
durch den Erklärenden verhindern kann.

Für das gewählte Verfahren spricht zudem, dass letzt-
lich auch Erklärungen, die über die Doodle-Website 
an den Initiator gerichtet werden, dauerhaft auf einer 
Festplatte gespeichert sind – wenngleich nicht auf der 
Festplatte des Empfängers. Der Empfän ger kann jedoch 
über den Link dauerhaft auf diese Erklärung zugreifen. 
Ein Erfordernis, dass der Empfänger selbst „Herr über 
das Speichermedium“ sein muss, lässt sich dem Gesetz 
nicht entnehmen. 

c) Lesbarkeit der Erklärung / Person des Erklären-
den
Die Erklärung muss schließlich lesbar sein und die Per-
son des Erklärenden erkennen lassen, wobei genügt, dass 
die elektronische Erklärung über ein Anzeigeprogramm 
lesbar ist (Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Aufl . 2020, 
§ 126b Rn. 3). Der Wahrung der Textform dürfte also 
nicht entgegenstehen, dass die einzelnen Stimmen als 
Code der Website für den Empfänger nur insofern les-
bar sind, als die Website die „Übersetzung“ des Quell-
codes für den Empfänger übernimmt.

Darüber hinaus muss die Person des Erklärenden 
genannt werden (Palandt/Ellenberger, §  126b Rn. 4; 
MünchKommBGB/Einsele, §  126b Rn. 7). Ausrei-
chend dürfte sein, dass die Mitglieder im Abstimmungs-
feld ihren Namen angeben, soweit dieser dann auch für 
den Empfänger (Initiator der Anfrage) lesbar ist. Eine 
irgendwie geartete Identifi zierung des Erklärenden ist 
gerade nicht erforderlich (vgl. lit. a). 

d) Abschluss der Erklärung
Einen „Abschluss der Erklärung“ verlangt die Neufas-
sung des §  126b BGB zwar nicht mehr ausdrücklich; 
in der Literatur besteht jedoch weitgehend Einigkeit, 
dass eine inhaltliche Ände rung der bisherigen Rechts-

lage nicht beabsichtigt war (Palandt/Ellenberger, § 126b 
Rn. 5; BeckOGK-BGB/Primaczenko/Frohn, §  126b 
Rn. 23; vgl. auch BT-Drucks. 17/12637, S. 44). Der Sinn 
und Zweck des Erfordernisses liegt darin, dass für den 
Empfänger ersichtlich ist, ob die Erklä rung rechtlich 
bindend sein soll und vollständig ist (BeckOGK-BGB/
Primaczenko/Frohn, §  126b Rn. 23; Münch-
KommBGB/Einsele, §  126b Rn. 8). Die Erklärung 
soll sich damit von bloßen Entwürfen ohne rechtliche 
Bindung abgrenzen lassen (MünchKommBGB/Einsele, 
§ 126b Rn. 8). 

Bei der Stimmabgabe im Rahmen einer sog. Doodle-
Umfrage gibt es regelmäßig überhaupt nur die Option, 
seinen Namen einzugeben und mit „Ja“ oder „Nein“ zu 
stimmen. Für den Empfänger ist also ohne Weiteres 
ersichtlich, wo die Erklärung beginnt und endet. Ab-
grenzungsschwierigkeiten zu einem bloßen Entwurf 
dürften sich hier von vornherein nicht einstel len. Die 
Erklärung ist vielmehr ihrer Natur nach mit dem Ab-
schicken der Stimme vollständig und „abgeschlossen“. 
Nach dem Normzweck wird man dieses Erfordernis 
deshalb vorliegend als erfüllt ansehen können.

3. Fazit
Im Ergebnis würden wir davon ausgehen, dass bei ent-
sprechender Gestaltung des Verfahrens auch die Ab-
stimmung mittels einer sog. Doodle-Umfrage den 
Anforderungen der Textform genügen kann. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Ergebnisse – jedenfalls ab einem 
bestimmten Zeitpunkt (dem „Abstimmungsende“) – 
unveränderlich auf der vom Administrator eingerichte-
ten Abstimmungsseite gespeichert werden.

BGB § 577a Abs. 1, Abs. 1a S. 1 Nr. 1, S. 2
Voraussetzungen der Kündigungssperre bei 
Wohnungsumwandlung

I. Sachverhalt
Frau A ist Eigentümerin eines Zweifamilienhauses. 
Derzeit wird die eine der beiden Wohnungen von ihrem 
Sohn bewohnt, die andere ist an einen Dritten vermie-
tet. Nun soll die Immobilie auf den Sohn und die Toch-
ter der A über tragen werden. Diese beabsichtigen, das 
Grundstück in Wohnungseigentum aufzuteilen. Dabei 
soll der Sohn die von ihm bereits bewohnte Woh nung 
erhalten, die Tochter möchte die andere Wohnung aus-
bauen und selbst nutzen (Eigenbedarfs kündigung vor-
gesehen).

II. Fragen
1. Sind die Regelungen des § 577a BGB dahingehend zu 
verstehen, dass



   DNotI-Report   12/202092

a) keine Kündigungssperre eingreift, wenn Frau A zu-
gunsten ihrer Tochter wegen Eigenbedarfs kündigt und 
der Mieter aus zieht und wenn sodann übertragen und 
aufgeteilt wird,

b) die Kündigungssperre eingreift, wenn Frau A (um 
Notargebühren einzusparen) selbst in Wohnungs-
eigentum aufteilt und danach überträgt und wenn dar-
aufhin die Tochter wegen Eigenbedarfs kündigt, 

c) keine Kündigungssperre eingreift, wenn Frau A an 
Sohn und Tochter zu Miteigentumsanteilen oder in 
GbR überträgt, diese die Kündigung aussprechen und 
dann in Wohnungseigentum aufteilen?

2. Zu Frage 1 c): Ist es unerheblich, ob der Mieter zum 
Zeitpunkt der Auf teilung in Wohnungseigentum die 
Wohnung noch bewohnt, weil die Aufteilung für die 
Kündigungsbeschränkung gem. §  577a Abs.  1a BGB 
irrelevant ist?

III. Zur Rechtslage
1. Kündigungsbeschränkung gem. §  577a Abs.  1 
BGB (Veräußerung von in Woh nungseigentum um-
gewandelten und vermieteten Wohnräumen)
Gem. § 577a Abs. 1 BGB kann sich der Erwerber erst 
nach Ablauf einer bestimmten Frist auf die Kündi-
gungsgründe des §  573 Abs.  2 Nr.  2 BGB (Eigenbe-
darf ) oder des § 573 Abs.  2 Nr.  3 BGB (wirtschaftli-
che Verwertung) berufen, wenn der Wohnraum einem 
Mieter über lassen und danach an der Wohnung Woh-
nungseigentum begründet und das Wohnungseigentum 
veräußert wird. Die Kündigungssperrfrist beträgt drei 
Jahre ab Veräußerung des Wohnungseigentums, so-
fern nicht durch eine Kündigungssperrfristverordnung 
(erlassen aufgrund von § 577a Abs. 2 BGB) eine längere 
Frist bestimmt ist.

Die Sperrfrist nach § 577a Abs. 1 BGB setzt nach dem 
Wortlaut eine bestimmte zeitliche Reihenfolge von 
Mietvertragsschluss, Über lassung der Mieträume an den 
Mieter, Umwandlung der Wohnräume in Wohnungs-
eigentum und Veräußerung voraus. § 577a Abs. 1 BGB 
schützt den Mieter nur, wenn an Wohnräumen nach 
Mietvertragsschluss und Überlassung der Wohnräu-
me an den Mieter Wohnungseigentum begründet 
und dieses anschließend – d. h. nach Begründung des 
Wohnungseigentums gem. §§ 2, 3, 4 Abs.  1,  8 WEG 
(Eintragung im Grundbuch bzw. Anlegen der Grund-
buchblätter, vgl. BGH DNotZ 2016, 847) – veräußert 
wird (vgl. BGH NJW 2009, 2738 Tz. 17; jew. m. w. N.: 
MünchKommBGB/Häublein, 8.  Aufl .  2020, §  577a 
Rn. 4, 6; BeckOGK-BGB/Klühs, Std.: 1.4.2020, § 577a 
Rn.  18, 22, 26; Staudinger/Rolfs, BGB, 2018, § 577a 
Rn. 12 f.).

§  577a Abs.  1 BGB knüpft dabei an die Eigentums-
umschreibung an; die schuldrecht liche Grundlage ist 
nicht relevant (MünchKommBGB/Häublein, §  577a 
Rn. 6; Staudinger/Rolfs, § 577a Rn. 13 – jew. m. w. N.). 
Ebenso ist für die Norm die Person des Erwerbers ohne 
Bedeutung; ein Angehörigenprivileg sieht das Gesetz 
im Unterschied zu § 577a Abs. 1a S. 2 BGB nicht vor 
(BeckOGK-BGB/Klühs, §  577a Rn.  42). Allerdings 
wirkt eine vor Veräußerung zu gunsten eines Familienan-
gehörigen ausgesprochene (wirk same) Kündigung fort, 
sofern sie nicht rechtsmissbräuchlich ist (OLG Hamm 
NJW-RR  1992, 1164; BeckOGK-BGB/Klühs, §  577a 
Rn. 43).

Dies bedeutet für den Sachverhalt, dass die Kündi-
gungssperrfrist nach §  577a Abs.  1 BGB nicht ein-
greift, wenn

– Frau A selbst zugunsten ihrer Tochter wegen Eigenbe-
darfs kündigt (vorbehaltlich eines Rechtsmissbrauchs), 
sodann der Mieter auszieht und Frau A anschließend 
Wohnungseigentum begründet und die Wohnungen an 
ihre Kinder veräußert; in diesem Fall wirkt die Kün-
digung zugunsten der Tochter fort, sodass diese nicht 
erneut wegen Eigenbedarfs kündigen muss;

– Wohnungseigentum erst nach der Veräußerung (d. h. 
nach Eigentumsumschreibung) durch Frau A an ihre 
Kinder (ggf. in GbR) von den Kindern begründet wird 
(zur ggf. möglichen Kündigungssperrfrist nach § 577a 
Abs. 1a BGB s. Ziff . 2). 

Die Kündigungssperrfrist nach §  577a Abs.  1 BGB 
greift jedoch ein, wenn Frau A ohne vorherige Kündi-
gung wegen Eigenbedarfs zugunsten ihrer Tochter und 
ohne Auszug des Mieters Woh nungseigentum begrün-
det, die beiden Wohnungen anschließend an ihre Kin-
der (ggf. in GbR) veräußert und die Tochter von Frau A 
sodann wegen Eigenbedarfs kündigen möchte.

2. Kündigungsbeschränkung gem. §  577a Abs.  1a 
S. 1 Nr. 1 BGB (Erwerb von ver mieteten Wohnräu-
men durch Personengesellschaft oder mehrere Er-
werber)
Gem. § 577a Abs. 1a S. 1 Nr. 1 BGB gilt die Kündi-
gungsbeschränkung nach Abs.  1 entsprechend, wenn 
vermieteter Wohnraum nach der Überlassung an den 
Mieter einer Personengesellschaft oder mehreren Erwer-
bern veräußert worden ist.

§  577a Abs.  1a BGB knüpft die Kündigungssperrfrist 
nicht an eine Umwandlung in Wohnungseigentum vor 
Veräußerung (BeckOGK-BGB/Klühs, § 577a Rn. 47). 
§ 577a Abs. 1a BGB setzt also keine Um wandlung in 
Wohnungseigentum oder eine Umwandlungsabsicht 
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voraus; er ist vielmehr auch dann anzuwenden, wenn 
das Grundstück nach Begründung des Miet verhältnisses 
und Überlassung der Mieträume an den Mieter unaufge-
teilt an eine Personen gesellschaft veräußert wird (BGH 
DNotZ 2018, 774; Staudinger/Rolfs, §  577a Rn.  23). 
Das zeigt im systematischen Zusammenhang ebenso 
der § 577a Abs. 2a BGB. Diese Norm stellt klar, dass 
die Umwandlung in Wohnungseigentum nach Erwerb 
durch eine Erwerbermehrheit i. S. v. § 577a Abs. 1a S. 1 
Nr. 1 BGB keinen neuerlichen Anlauf der Kündigungs-
sperrfrist bewirkt, sondern dass auch in diesem Fall für 
den Fristbeginn auf die Veräußerung abzustellen ist. Im 
Umkehrschluss ist damit zugleich ge sagt, dass §  577a 
Abs. 1 und § 577a Abs. 1a BGB zwei voneinander tat-
bestandlich un abhängige Kündigungsbeschränkungen 
regeln und §  577a Abs.  1a BGB keine Umwandlung 
oder Umwandlungsabsicht voraussetzt. Daraus folgt zu-
gleich, dass eine Umwandlung in Wohnungseigentum 
nach Veräuße rung – anders als bei § 577a Abs. 1 BGB 
(s. o.) – die Anwendung des § 577a Abs. 1a S. 1 Nr. 1 
BGB von vornherein nicht ausschließen kann. 

Allerdings greift die Kündigungsbeschränkung nach 
§ 577a Abs. 1a S. 1 Nr. 1 BGB gem. S. 2 Hs. 1 Var. 1 
nicht ein, wenn die Gesellschafter oder Er werber 
derselben Familie oder demselben Hausstand an-
gehören. Es gilt der Maßstab des §  573 Abs.  2 Nr.  2 
BGB (MünchKommBGB/Häublein, §  577a Rn.  17; 
BeckOGK-BGB/Klühs, §  577a Rn.  50; Staudinger/
Rolfs, §  577a Rn.  31). Soweit die Gesellschafter der 
erwerbenden GbR oder mehrere Erwerber als natür-
liche Personen Geschwister sind, ist der Ausnahme-
tatbestand gem. § 577a Abs. 1a S. 2 Hs. 1 Var. 1 BGB 
erfüllt (vgl. BGH NJW 2003, 2604; MünchKommBGB/
Häublein, §  577a Rn.  17, §  573 Rn.  97 m.  w.  N.; 
Staudinger/Rolfs, § 577a Rn. 31, § 573 Rn. 83).

Für den konkreten Sachverhalt bedeutet dies, dass die 
Kündigungssperrfrist gem. § 577a Abs. 1a S. 1 Nr. 1 
BGB bei einer Veräußerung der vermieteten Wohnräu-
me an die beiden Kinder der Veräußerin (ggf. in GbR) 
wegen § 577a Abs. 1a S. 2 Hs. 1 Var. 1 BGB nicht ein-
greift. 

3. Ergebnis
Im konkreten Fall greift weder nach §  577a Abs. 1 
BGB noch nach §  577a Abs.  1a BGB eine Kündi-
gungsbeschränkung ein, wenn

– Frau A selbst zugunsten ihrer Tochter wegen Eigenbe-
darfs kündigt (vorbehaltlich eines Rechtsmissbrauchs), 
sodann der Mieter auszieht und Frau A anschließend 
Wohnungseigentum be gründet und die Wohnungen an 
ihre Kinder veräußert; in diesem Fall wirkt die Eigen-
bedarfskündigung zugunsten der erwerbenden Kinder 

der Frau A fort, sodass es keiner erneuten Kündigung 
bedarf;

– Wohnungseigentum erst nach der Veräußerung (d. h. 
nach Eigentumsumschreibung) durch Frau A an ihre 
Kinder (ggf. in GbR) von den Kindern begründet wird. 

Die Kündigungssperrfrist nach § 577a Abs. 1 BGB ist 
jedoch zu beachten, wenn Frau A ohne vorherige Kün-
digung wegen Eigenbedarfs zugunsten ihrer Tochter 
und ohne Auszug des Mieters Woh nungseigentum be-
gründet, die beiden Wohnungen anschließend an ihre 
Kinder (ggf. in GbR) veräußert und die Tochter von 
Frau A sodann wegen Eigenbedarfs kündigen möchte.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

BGB §§ 1018, 428, 432; GBO § 44 
Grunddienstbarkeit zugunsten mehrerer herrschen-
der Grundstücke; Einzelrechte; Gesamtberechti-
gung; Sammelbuchungen; Klarstellungsvermerk; 
Richtigstellung
Abruf-Nr.: 176693

HGB § 161 
Nachfolge in Kommanditbeteiligung; Zwischenein-
tragung; Nachweis im Handelsregisterverkehr
Abruf-Nr.: 174717

Rechtsprechung
WEG §§ 12 Abs. 1, 16 Abs. 2, 43; BGB §§ 670, 675 
Abs. 1
Zustimmung des Verwalters zur Veräußerung des 
Wohnungseigentums; Kosten eines Rechtsstreits; 
Entnahme aus dem Gemeinschaftsvermögen

a) Der Verwalter, der verurteilt worden ist, einem 
Wohnungseigentümer die Zustimmung zur Veräuße-
rung seines Wohnungseigentums gemäß § 12 Abs. 1 
WEG zu erteilen, muss die Kosten des Rechtsstreits 
im Innenverhältnis zu den übrigen Wohnungseigen-
tümern nicht selber tragen.


